
 
 
MERKBLATT FÜR DIE FEUERWEHRANGEHÖRIGEN  

      
   
   
 
 
  

• Übungsbeginn  - wenn nichts anderes angegeben - jeweils 19.15 Uhr für das 
Kader, und 19.30 Uhr für die Mannschaft. Übungsdauer 2 Std .   
   

• Die Atemschutzübungen  beginnen um 19.00 Uhr!      
Übungsdauer 3 Std .      

 
• Sammelplatz :      

Gesamt-Fw.:  Antreten beim Feuerwehrmagazin komplett ausgerüstet !!! 
 Andere Gruppen : Im Feuerwehrmagazin, Tenü nach Angabe des Übungsleiters.
      
• Strafbestimmung bei unentschuldigten Absenzen :      

Fehlbare werden gemäss dem Feuerwehrreglement gebüsst. (Abs.I/§ 17) 
  

• Als Entschuldigt gelten:      
Krankheit; Unfall des Dienstleistenden, sowie schwere Krankheit,   

 Unfall und Todesfall in der Familie.      
Abwesenheit wegen Militär/Zivilschutzdienst und mehrtägige Ortsabwesenheit. 

 Über Ausnahmen entscheidet die Feuerwehrkommission.    
  
• Entschuldigungen  sind dem Kdt. schriftlich einzureichen.   

Bei voraussehbaren Ereignissen bis 3 Tage vor dem Anlass.   
 Bei nicht voraussehbaren Ereignissen bis 3 Tage nach dem    
 betreffenden Dienst. Einer mündlichen Entschuldigung muss gemäss  
 obigen Angaben eine schriftliche folgen.      

 
• Austritte  müssen bis 30. Juni  schriftlich dem Kommandanten gemeldet werden.  
 
• Dispensierungen  werden für max. 1 Jahr  gewährt.      

 
• Ortsabwesenheit  von Chargierten (z.B. Ferien; Ausland etc.)  

ist dem Kommandanten grundsätzlich zu melden.      
 

• Reklamationen  betr. der Soldabrechnung  sind innert 3 Tagen nach Erhalt  
dem Fourier zu melden. (lochmann@bluewin.ch) 

 
• Adressänderungen  sowie andere persönliche Angaben sind dem Fourier zu 

melden. 
 

• Alarmübung :  zwischen März und September. 
    

• Das Übungsprogramm  gilt für alle AdF als Aufgebot !  
 

• Das Feuerwehrjahr  dauert vom 1.10.xxxx – 30.9.xxxx    
    


